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FöRdeRunG deR übunGsaRbeit 
antRaG auF FöRdeRunG deR übunGsaRbeit jetZt stellen bis spätestens 31. mai 2013!

NuR FÜR BEHINDERTENSPORTVEREINE/-ABTEILuNGEN
 

Zahl	der	Vereinsmitglieder	am	01.	Januar	2013																		

 

davon	Mitglieder	bis	26	Jahre 

 

Zahl	der	geplanten	Übungsstunden	2013 

 

Zahl der 2013 anerkannten leiterinnen der  

Übungsarbeit	und	anerkannten	Jugendleiterinnen,	 

die	für	den	Verein	tätig	sind.	 

 

Zahl der 2013 anerkannten leiter	der	Übungsarbeit	und	 

anerkannten Jugendleiter,	die	für	den	Verein	tätig	sind.

 

Zahl	der	Vereinsmitglieder	am	01.	Januar	2013																		

 

davon	Mitglieder	bis	26	Jahre 

 

Zahl	der	geplanten	Übungsstunden	2013 

 

Zahl der 2013 anerkannten leiterinnen der  

Übungsarbeit	und	anerkannten	Jugendleiterinnen,	 

die	für	den	Verein	tätig	sind.	 

 

Zahl der 2013 anerkannten leiter	der	Übungsarbeit	und	 

anerkannten Jugendleiter,	die	für	den	Verein	tätig	sind.

Rücksendungen an: Landessportbund Nordrhein-Westfalen, Referat Förderprogramme/KJP, z. Hd. Frau Streyer, Herrn Bergmann, 
Frau Semerci, Herrn Stratmann, Postfach 101506, 47015 Duisburg, Telefon 0203 7381-936 / -935 / -619 oder -910, Fax 0203 7381-
926, uebungsarbeit@lsb-nrw.de 

bitte	beachten	sie	unbedingt	am	ende	der	richtlinien	den	hinweis	„Wichtige	information“	bei	der	antragstellung!

Auf unserem Portal www.lsb-nrw.de können Sie unter „Für	Vereine	-	Förderungen	-	Förderung	der	Übungsarbeit“ den Antrag und 
die Richtlinien als Pdf downloaden. Außerdem finden Sie dort auch den Link, über den Sie den Antrag direkt online stellen können.

antRaG auF GewähRunG eineR ZuwendunG ZuR FöRdeRunG deR übunGsaRbeit in spoRtveReinen 2013
antragsfrist:	31.	Mai	2013	(eingangsstempel	lsb)

lsb-VereinskennZiFFer	(7-stellig)

VereinsnaMe

auskunFt	erteilt

erklärungen Der Antragsteller erklärt, dass: – die in diesem Antrag gemachten Angaben vollständig und richtig sind, – der Körperschaftssteuer-
frei stellungs bescheid vorliegt und nicht älter als 3 Jahre ist. der	landessportbund	nrW	ist	berechtigt,	die	angaben	des	antragstellers	vor	ort	zu	
prüfen.

Ort/Datum unterschrift gemäß BGB § 26 Vereinsstempel
1) Als anerkannte Leiterinnen und Leiter der Übungsarbeit gelten nur Personen gemäß Richtlinien Nr. 4.3, also inkl. Jugendleiter/innen deren Lizenzen während des Antragsjahres Gültigkeit besitzen.
2) Trennung aus statistischen Gründen erforderlich (Frauenförderplan).   

(A-Zahlen lt. Bestandserhebung)(A-Zahlen lt. Bestandserhebung)

leiterinnen der  
Übungs arbeit/Jugend- 
leiterinnen 1+2

leiterinnen der  
Übungs arbeit/Jugend- 
leiterinnen 1+2

Leiter der Übungs- 
arbeit/Jugendleiter 1+2

Leiter der Übungs- 
arbeit/Jugendleiter 1+2

MitgliederMitglieder

MitgliederMitglieder

Name Telefon

angaben	Zur	erMittlung	der	Zuschusseinheiten:




